
WICHTIGE HINWEISE 
 
 
Allgemeines 
 
Die Kosten der Unterkunft und Heizung zahlen 
Sie bitte zweckentsprechend an den Vermieter 
oder Eigentümer sowie an Energielieferanten.  
 
Informieren Sie uns zeitnah bei Veränderungen, 
Unregelmäßigkeiten oder ähnlichem. 
 
Umzug 
 
Bitte lassen Sie sich vor einem Umzug bzw. vor 
einem Vertragsabschluss von uns über die 
künftige Kostenanerkennung der neuen Miete 
beraten. So stellen Sie sicher, dass kommende 
Mietzahlungen berücksichtigt werden.   
 
Bei einem Umzug innerhalb des oder in den 
Kyffhäuserkreis sind wir für Sie der richtige 
Ansprechpartner. Planen Sie einen Umzug in 
einen anderen Landkreis, so ist der dort 
zuständige Träger (i.d.R. das Jobcenter) für die 
Kostenzustimmung zuständig.  
 
Bitte vereinbaren Sie mit uns vorab einen 
Termin zur Umzugsberatung. So können wir 
sicherstellen, genügend Zeit für Ihr Anliegen zu 
haben. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

WIR SIND FÜR SIE DA 
 

 persönlich 
 

Jobcenter Kyffhäuserkreis 
Sangerhäuser Straße 36 

06556 Artern 
 

Jobcenter Kyffhäuserkreis 
Nordhäuser Straße 1 

99706 Sondershausen 
 

Montag, Donnerstag und Freitag 
08:30 Uhr – 13:00 Uhr 

Dienstag 
08:30 Uhr – 13:00 Uhr 
15:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

 
telefonisch 

 
Die Durchwahlnummern erhalten Sie direkt 
bei Ihren Ansprechpartnern und auf allen 
Schriftstücken, die Sie von uns erhalten. 

 
schriftlich (Postanschrift) 

 
Jobcenter Kyffhäuserkreis 

Nordhäuser Straße 1 
99706 Sondershausen 

 
Elektronisch und digital 

 
Jobcenter.kyffhaeuserkreis@jobcenter-ge.de 

 
www.jobcenter.digital 
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WISSENSWERTES ZU DEN KOSTEN DER 
UNTERKUNFT UND HEIZUNG 
 
 
Die Kosten der Unterkunft und Heizung 
unterscheiden sich in Kosten einer Mietwohnung 
und eines Eigenheims.  
 
Die Kosten der Unterkunft werden im Rahmen 
von Mietpreisobergrenzen hinsichtlich ihrer 
Angemessenheit beurteilt und berücksichtigt.  
 
Bei Eigenheimbesitzern gehören zu den 
Wohnkosten unter anderen Grundsteuern, 
Kosten für Wasser und Abwasser, Gebühren für 
Müll und Straßenreinigung, Rechnungen für 
Gebäudeversicherung, Heizmittelbeschaffung 
und Schornsteinfeger, sowie anfallende 
Schuldzinsen.  

 
Grundlage bilden die vom Kyffhäuserkreis 
erlassenen Grundsätze zu den Kosten der 
Unterkunft und Heizung in der Fassung vom 
01.01.2023. 
 
Die genauen Mietpreisobergrenzen können Sie 
den nebenstehenden Tabellen entnehmen.  
 
Nicht zu den Kosten der Unterkunft gehören 
beispielsweise Kosten und Gebühren für 
Verköstigung, Wohnraumbeleuchtung, 
Hausratversicherung, Verwaltungsgebühren bei 
Eigentum, Miete für Garage und Stellplätze, 
Tilgungsbeträge für Darlehen und Kosten für 
Darlehenskonten.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


